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Regeste

Quartierplan (Kostenverteilung, Rechtsverzögerung) | Anfechtbarkeit eines Kostenverlegers
im Quartierplanverfahren. Gemäss verwaltungsgerichtlicher Rechtsprechung ist ein im
Rahmen des Festsetzungsbeschlusses erlassener Kostenverleger insofern verbindlich, als er
die anteilsmässige Belastung der Grundeigentümer regelt. Einwände gegen den
Kostenverleger sind daher zwingend mit Rekurs gegen den Festsetzungsbeschluss
vorzubringen. Es stellt sich die Frage, ob ein – wie vorliegend – vorgängig zum
Festsetzungsbeschluss erlassener Kostenverleger hinsichtlich des Verteilschlüssels in
Rechtskraft erwächst oder ob es sich dabei um einen Zwischenentscheid handelt. Dabei ist
zu berücksichtigen, dass die Festlegung des Kostenverlegers im Laufe des
Quartierplanverfahrens Änderungen unterworfen sein kann. Hinzu kommt, dass in der
Regel erst nach Festsetzung des Quartierplans beurteilt werden kann, ob für einzelne
Grundstücke besondere Verhältnisse vorliegen, die eine von § 177 Abs. 1 PBG
abweichende Verteilung der Administrativkosten gebieten würden. Unter diesen
Umständen erweist sich ein vorgängig zur Festsetzung des Quartierplans festgelegter
Verteilschlüssel als lediglich provisorischer Natur und stellt mithin einen blossen
Zwischenentscheid dar (E. 2.3). Vorliegend besteht kein nicht wiedergutzumachender
Nachteil und würde die Gutheissung der Beschwerde nicht sofort einen Endentscheid
herbeiführen (E. 2.4). Nichteintreten.

Erwägungen

E. 3
Bei diesem Verfahrensausgang sind die Gerichtskosten der Beschwerdeführerin
aufzuerlegen (§ 65a Abs. 2 in Verbindung mit § 13 Abs. 2 VRG). Eine Parteientschädigung
steht ihr nicht zu (§ 17 Abs. 2 VRG). Der Beschwerdegegner beantragt eine
Parteientschädigung. Die Bearbeitung und Beantwortung von Rechtsmitteln gehört jedoch
zu den angestammten Aufgabenbereichen des Beschwerdegegners bzw. zur üblichen
Amtstätigkeit. Eine Parteientschädigung zu seinen Gunsten ist damit zwar nicht
ausgeschlossen, aber nur dann gerechtfertigt, wenn die Erhebung oder Beantwortung des
Rechtsmittels mit einem ausserordentlichen Aufwand verbunden war (Kaspar Plüss,
Kommentar VRG, § 17 N. 51). Diese Voraussetzung ist vorliegend nicht erfüllt.
Dementsprechend ist dem Beschwerdegegner keine Parteientschädigung zuzusprechen.

E. 4
Beim vorliegenden Beschluss über das gegen einen Zwischenentscheid erhobene
Rechtsmittel handelt es sich seinerseits ebenfalls um einen Zwischenentscheid (vgl.
Bertschi, § 19a N. 32), der gemäss Art. 93 Abs. 1 BGG vor Bundesgericht nur direkt



anfechtbar ist, wenn er einen nicht wiedergutzumachenden Nachteil bewirken könnte (lit. a)
oder wenn die Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid herbeiführen und
damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für ein weitläufiges
Beweisverfahren ersparen würde (lit. b). Demgemäss die Kammer :
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